
Schriftliche Erläuterung zum Semester 2020/21: 
Erfordernisse und Umsetzung 

 

Volksschule 1. und 2. Schulstufe zum Semester und Sonderschule: 

 Bei vereinbarter alternativer Leistungsbeurteilung 
o Semesterinformation, keine weitere Erläuterung 

o Nur auf Verlangen: zusätzlich eine Schulnachricht mit Ziffernnoten 

 Bei Schulnachricht: Schriftliche Erläuterung verpflichtend 
o Mögliche Formen (externer Ausdruck nicht im Sokrates): 

Lernfortschrittsdokumentation 
Lernzielkatalog 

Pensenbuch 
Textdokument basierend auf einem Kompetenzraster 
UPLOAD von Dokumenten: 

Für die Schulnachricht ist ein Hochladen der schriftlichen Erläuterung nicht zwingend 
notwendig. 

 
Volksschule ab 3. Schulstufe zum Semester und Sonderschule: 

 Bei Schulnachricht: Schriftliche Erläuterung verpflichtend 
o Mögliche Formen (externer Ausdruck nicht im Sokrates): 

Lernfortschrittsdokumentation 
Lernzielkatalog 
Pensenbuch 

Textdokument basierend auf einem Kompetenzraster 
UPLOAD von Dokumenten: 
Für die Schulnachricht ist ein Hochladen der schriftlichen Erläuterung nicht zwingend 

notwendig. 

 
Mittelschule 5./6./7. Schulstufe zum Semester und Sonderschule (Sekundarstufe): 

 Bei der Schulnachricht 
Keine schriftliche Erläuterung und keine ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung 

(EDL) verpflichtend. 

 
Mittelschule 8. Schulstufe zum Semester und Schüler/innen mit SPF, 

die in allen Gegenständen nach dem Lehrplan der MS unterrichtet werden: 

 Bei der Schulnachricht 
Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung (EDL) verpflichtend. 


